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Geo-Informationssysteme

Folgende Ebenen sollten in einer 1. Etappe

in die Lösung integriert werden:
Zonenplan inkl. Lärmvorbelastung
Baulinienkataster

Bauinventar
Bauminventar

Das Ebenenmodell für die Verschnittflächen

kann zu einemspäterenZeitpunkt
problemlos mit weiteren Verschnittebenen

erweitert werden.
Nach einer ersten Analyse wurden für
eine Umsetzung mit Rücksicht auf den
Termin für die Einführung des neuen
Baureglements in der Stadt Thun folgende
Rahmenbedingungen festgehalten:

Eine XML basierte Lösung ist zwar das
Endziel, muss aber auf eine spätere

Ausbauetappe verschoben werden.
Sämtliche Modelle der Genossenschaft

C2014 werden für die Erfassung der
Gesetze übernommen.

Geomedia GeosPro / INTERLIS InfoGIS / MapGuide /
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Die Lösung wird auf dem Prototyp des

Softwareherstellers a/m/t auf Basis

Geomedia Professional aufgebaut.

Der Lösungsansatz
Für die Programmierung und den Aufbau
des Prototypen haben wir uns für die
Aneinanderreihung und Verknüpfung
folgender Komponenten entschieden Abb.
3).
Die Erfassung, der für den Grundlagenbescheid

raumrelevanten Gesetze, wurde
vollständig in GeosPro gemacht. Durch

die Möglichkeit, INTERLIS-Daten sehr
einfach zu importieren, konnten die bereits

in INTERLIS erfassten Geometriedaten
direkt integriert werden.
Die Verknüpfung der Gesetze und der
Sachgeometrie erfolgte mittels Abfragen
in GeoMedia Professional.

Der letzte Schritt hin zur Ausgabe, das
Erstellen der Aussagen pro Grundstück,
wurde innerhalb der Software GeosPro

vom Systemhersteller eigens für dieses

Projekt integriert.
Die weitere Visualisierung und Veredelung

der Aussagen, das eigentliche Soft-ware-

Tool des Grundlagenbescheids,

wurde auf Basis der Software InfoGIS
realisiert.

InfoGIS ist ein auf dem kostenlosen Plugin

von Autodesk MapGuide 5.0
weiterentwickeltes Abfrage- und
Visualisierungsprogramm. In der Stadt Thun sind

über 100 Arbeitsplätze mit dieser Software

ausgerüstet. Aus diesem Grund
drängte sich eine Erweiterung für die
Bedürfnisse des Grundlagenbescheids auf.
Bei der Ausgabe des Grundlagenbescheids

sollen folgende Strukturen und
Abläufe eingehalten werden können
Abb. 4).

Die Software für die Ausgabe des
Grundlagenbescheids wird im Bauin-

417

In Svizzera molte leggi e ordinanze hanno un riferimento geometrico con il mondo
reale. La misurazione ufficiale fornisce, dalla prospettivadella mappa catastale, un preciso

spaccato geometrico dello stato della proprietà. Il progetto C2014 dell’IGS Svizzera

ha come obiettivo di creare – per ciò che attiene alla geometria e al suo
riferimento con la legge – un nuovo sistema d’informazione, combinando la misurazione
ufficiale e il rilevamento delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà. Il cliente
deve ottenere in modo semplice e rapido le informazioni sulle leggi e sulle norme che
influiscono sulla sua vendita di immobili o sul suo progetto edile. Dopo studi
approfonditi, i decorsi e i processi sviluppati con C2014 devono essere tradotti in pratica.
Con la revisione della pianificazione 2003, la città di Thun ha adottato il concetto di
«informazione basilare» Questo prodotto informa il proprietario – proprio come il
concetto fondamentale del C2014 – su tutte le limitazioni di diritto pubblico gravanti
sul suo fondo. Tramite la nostra attività nel progetto C2014 e la stretta collaborazione

con gli uffici di progettazione della città di Thun, sono risultate delle sinergie che
hanno portato allo sviluppo di un prototipo per la realizzazione dell’«informazione
basilare» nella città di Thun. Riuscendo a convincere l’Ufficio del catasto del Canton
Berna e la Direzione federale delle misurazioni, oltre alla città di Thun e all’IGS

Ingegneri Geometri Svizzera), quale promotore e realizzatore del progetto C2014, si è
riusciti ad acquisire anche altri importanti partner per l’operazione «informazione
basilare» nella succitata città, dove oggi è funzionante la prima versione del prodotto.
La conclusione del progetto pilota, coronata da successo, dimostra come il concetto
C2014 è trasferibile ed utilizzabile in pratica con il prodotto GeosPro. L’edizione in
base al viewer InfoGIS, già esistente, ha dimostrato essere un’ottima soluzione.

Abb. 2. Abb. 3.

Verknüpfung Gesetz und Geometrie Erstellender Aussage Visualisierung der Aussage
Erfassung Gesetze

Erfassung Geometrie

Visual Basic



Der Grundlagenbescheid ist ein fünfseitiges Dokument, in dem sämtliche für das Bauen relevante Grundlagen in Form
von parzellenscharfen Plandarstellungen und ergänzenden Textangaben enthalten sind. Er wird den Bauinteressent-
Innen in der Regel im Rahmen eines Gespräches durch den Baubetreuer ausgehändigt.
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Abgabe des
Grundlagenbescheides
durch das Bauinspektorat
Die Abgabe des Grundlagenbescheides

erfolgt im Normalfall im Rahmen eines

Gespräches durch den Baubetreuer.
Dadurch wird eine korrekte Interpretation
der grundlegenden Informationen
sichergestellt und es findet eine erste
zielgerichtete Beratung statt. Wichtige Zusatz-
erkenntnisse aus dieser Beratung werden
ebenfalls auf der Seite fünf des
Grundlagenbescheides festgehalten.
Die KostenfüreinenGrundlagenbescheid

werden auf ca. Fr. 100.– geschätzt. Darin
enthalten sind die Betriebskosten
Nachführungskosten, Druckkosten) sowie der
Zeitaufwand für die Beratung im Rahmen

der Abgabe durch den Baubetreuer. Da-
rin nicht enthalten sind die einmaligen
Projektkosten für die Entwicklung und
Konzeption. Der Anteil der Stadt Thun an

diesen Entwicklungskosten beläuft sich
auf ca.Fr. 20 000.–. Dadie für den
Grundlagenbescheid relevanten GIS-Ebenen im
Rahmen des städtischen Geoinformationssystems

erfasst werden, entstehen

daraus für den Grundlagenbescheid keine

zusätzlichen Kosten. Im Gegenteil

führt der Grundlagenbescheid vielmehr
dazu, den bereits aufgebauten städtischen

GIS-Datenbestand einem konkreten

Nutzen – in Form eines
kundenfreundlichen Instrumentes – zuzuführen.
Die Deckung der Betriebskosten für den
Grundlagenbescheid erfolgtüber eine
Erhöhung der Baubewilligungsgebühr im
Zusammenhang mit der neuen baurechtlichen

Grundordnung. Die «vorgezogene

»Gebührunterstützt dasBestreben der

Stadt, den Einsatz eines Grundlagenbescheides

in allen wichtigen Bauprozessen

aktiv anzuregen, wogegen eine
kostendeckende Abgabegebühr bei BauinteressentInnen

ehereine abwehrendeHaltung
auslösen würde.

Ausblick
In den nächsten Jahren soll der
Grundlagenbescheid der StadtThunsukzessive
ergänzt und ausgebaut werden. Im
Vordergrund steht einerseits die Verfeinerung

der technischen Lösung sowie die
Ergänzung von weiteren automatisierten

Themen, durch einen kontinuierlichen
GIS-Datenaufbau. Mit Hilfe einer
internetbasierten Lösung soll eine rasche
Nachführungdes Parzellennetzesund der

Datenebenen erfolgen, und damit auch
eine hohe Aktualität der Daten sichergestellt

werden.FernerwirdeineAnbindung
des digitalen Grundbuches angestrebt.
Zwar soll der Grundlagenbescheid nicht
gleichzeitig einen Grundbuchauszug
erhalten. Hingegen soll das Bauinspektorat
im Rahmen des Grundlagenbescheides
bereits auf wesentliche privatrechtliche
Beschränkungen, die die fragliche
Bauparzelle betreffen, hinweisen können.

Thomas Jenne
Planungsamt der Stadt Thun
Industriestrasse 2
CH-3602 Thun
thomas.jenne@thun.ch
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